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COMPUTERHAUS akzeptiert folgende Zahlungsmöglichkeiten:
•	 Barzahlung
•	 Bankomatkarte am POS-Terminal

Bei Zahlungsverzug werden ab Fälligkeit der Forderung Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe (bei Geschäften zwi-
schen Unternehmen jedoch ausdrücklich 9,2% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Österreichischen Nationalbank) ver-
rechnet. Weiters wird im Fall des Zahlungsverzugs bei Geschäften zwischen Unternehmen eine Entschädigung für Be-
treibungskosten von pauschal € 40,00 berechnet. Darüber hinausgehende (gesetzliche) Ansprüche bleiben unberührt. 
Soweit es sich beim Kunden nicht um einen Verbraucher handelt, berechtigt eine allfällige Beanstandung der Waren oder Dienst-
leistungen nicht zur Zurückhaltung des COMPUTERHAUS zustehenden Preises bzw Honorars. Eine Aufrechnung eigener Forde-
rungen gegen Forderungen von COMPUTERHAUS ist unzulässig, soweit die Forderung nicht unstrittig oder nicht rechtskräftig 
festgestellt ist oder nicht im Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Kunden steht.

8. Lieferung bzw Leistung
COMPUTERHAUS führt die Bestellung ohne unnötigen Aufschub aus. Soweit die Ware versandt wird erfolgt der Versand der be-
stellten Ware – wenn diese lagernd sind – grundsätzlich innerhalb von einer Woche ab Bestellung. Soweit die Ware nicht lagernd 
ist, wird COMPUTERHAUS dem Kunden den voraussichtlichen Liefertermin per E-Mail mitteilen. Bei Dienstleistungen gilt, soweit 
ein Termin zur Erbringung der Dienstleistung vereinbart wurde, dieser Termin als Zeitpunkt zu dem die Dienstleistung erbracht 
wird. Soweit kein Termin vereinbart wurde, wird COMPUTERHAUS die Dienstleistung in einer angemessenen Frist, nach vorheriger 
Absprache mit dem Kunden, erbringen. Terminangaben und Liefertermine sind jedoch unverbindlich und gelten nur als Richtwert, 
sofern diese nicht ausdrücklich und schriftlich als verbindlich erklärt werden. Maßgeblich für die Lieferung bzw die Leistungser-
bringung ist die vom Kunden angegebene Anschrift, soweit nicht Gegenteiliges vereinbart wurde. Ist eine Lieferung an den Kun-
den nicht möglich, weil dieser die bestellte Ware nicht entgegennimmt oder die Zustelladresse nicht korrekt angegeben hat, trägt 
der Kunde die Kosten für die erfolglose Anlieferung. Soweit es sich beim Kunden um keinen Verbraucher handelt, verpflichtet sich 
dieser, Transportschäden unverzüglich nach Erkennen schriftlich oder per E-Mail gegenüber COMPUTERHAUS sowie Spedition, 
Post, sonstiger Überbringer anzuzeigen. Ist eine Leistungserbringung an den Kunden nicht möglich, weil der Kunde die Leistungs-
erbringung verhindert oder die notwendige Unterstützung verweigert, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versuch der 
Leistungserbringung. Weitere Ansprüche bleiben hiervon unberührt. COMPUTERHAUS behält sich vor, Mehrstück-Bestellungen 
nach Ermessen entweder getrennt oder gesammelt zu versenden, dies insbesondere dann, wenn die bestellten Mengen nicht auf 
einmal verfügbar sind. COMPUTERHAUS liefert oder erbringt seine Leistungen nach bzw. in Österreich.

9. Umfang und die Art der Durchführung von Dienstleistungen
Der Umfang und die Art der Durchführung von Dienstleistungen werden im Vertrag geregelt. Der Kunde hat bei der Erbringung 
der Dienstleistung mitzuwirken und COMPUTERHAUS zu ermöglichen die Dienstleistung zu erbringen. Insofern wird der Kunde 
COMPUTERHAUS sämtliche notwendigen Informationen und die notwendige Unterstützungmaßnahmen zukommen lassen, da-
mit COMPUTERHAUS die Dienstleistung durchführen kann. Allfällige Stornobedingungen werden im Vertrag gesondert geregelt.

10. Informationspflichten
Der Kunde hat COMPUTERHAUS sämtliche für die Leistungserbringung notwendige Informationen und Tatsachen wahrheitsge-
mäß mitzuteilen.  Geänderte Umstände, insbesondere Änderungen der Daten des Kunden (Namen, Anschrift, E-Mail) sollten COM-
PUTERHAUS unverzüglich zur Kenntnis gebracht werden.

11. Widerrufsbelehrung
Kunden, die als Verbraucher anzusehen sind, können von einem Fernabsatzvertrag oder einem außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Die Belehrung über die Voraussetzungen und 
Folgen des Widerrufs sind in den beiden Widerrufsbelehrungen („Widerrufsbelehrung für Kaufverträge“ und „Widerrufsbelehrung 
für Dienstleistungsverträge und für Verträge über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten digi-
talen Inhalten“) angeführt.

12. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte oder überlassene Waren bleiben solange im Eigentum von COMPUTERHAUS, bis sämtliche Forderungen aus dem Ver-
trag einschließlich Zinsen, von Kunden unberechtigterweise einbehaltende Skonti oder nicht von COMPUTERHAUS anerkannte 
Abzüge, entstandene Kosten und dergleichen, aus welchen Rechtsgrund auch immer, bezahlt sind.  Solange ein Eigentumsvorhalt 
besteht und nicht alle Forderungen zur Gänze beglichen sind, verpflichtet sich der Kunde, die Ware pfleglich zu behandeln und 
die ordentliche Sorgfaltspflicht einzuhalten. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen vor restloser Bezahlung sind ausge-
schlossen. Sollte die Ware gepfändet oder beschlagnahmt oder auf sonstige Art und Weise von Dritten zugegriffen werden, so 
hat der Kunde auf das Eigentum von COMPUTERHAUS hinzuweisen, diese darüber unverzüglich zu informieren und sämtliche zur 
Durchsetzung des Eigentumsrechts erforderlichen Informationen und Dokumente an COMPUTERHAUS zu übermitteln.

13. Gewährleistung und Herstellergarantie
Soweit es sich beim Kunden um einen Verbraucher handelt, gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen des Gewährleis-
tungsrechts. Unter Gewährleistung ist die gesetzlich angeordnete Haftung von COMPUTERHAUS für Mängel, die die gekaufte Ware 
oder die erbrachte Dienstleistung im Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden bzw im Zeitpunkt der Erbringung der Dienstleistung 



…FÜR DIE OPTIMALE EDV-BETREUUNG!

…FÜR DIE OPTIMALE IT-BETREUUNG!

w
w
w
.c
om

pu
te
rh
au

s.b
iz

aufweist. Mängel, die erst zu einem späteren Zeitpunkt auftreten, sind von der Gewährleistung grundsätzlich nicht erfasst. Ge-
währleistungsansprüche sind innerhalb einer Frist von zwei Jahren ab Übergabe der Ware bzw ab Erbringung der Dienstleistung 
geltend zu machen, wobei innerhalb der ersten sechs Monate ab Übergabe/Erbringung COMPUTERHAUS zu beweisen hat, dass 
der Mangel bei Übergabe/Erbringung noch nicht bestanden hat. Nach dem siebten Monat ab Übergabe/Erbringung ist sodann 
der Kunde beweispflichtig. COMPUTERHAUS ist in diesem Fall zur Verbesserung oder zum Austausch berechtigt. Nur wenn die 
Verbesserung oder der Austausch unmöglich ist oder für COMPUTERHAUS mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbun-
den wäre oder COMPUTERHAUS dem Austausch- oder Verbesserungsbegehren nicht oder nicht innerhalb angemessener Frist 
nachkommen kann, ist der Kunde berechtigt, Preisminderung oder Wandlung (gänzliche Aufhebung des Vertrages) zu begehren. 
Soweit es sich beim Kunden um keinen Verbraucher handelt, hat der Kunde die Ware oder die ebrachte Dienstleistung unmittel-
bar nach Erhalt/Leistungserbringung auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit der Bestellung zu überprüfen. Offensichtli-
che Mängel sind unverzüglich nach Erhalt, bei ordnungsgemäßer Untersuchung erkennbare Mängel innerhalb von acht Tagen 
nach Erhalt/Leistungserbringung, sonstige Mängel innerhalb einer Woche nach deren Entdeckung schriftlich unter detaillierter 
Beschreibung des Mangels zu rügen. Unterbleibt die Rüge, gilt die Abnahme als erfolgt und ist jegliche Gewährleistung ausge-
schlossen. Bei ordnungsgemäßer Rüge kommen die Bestimmungen des Gewährleistungsrechts zum Tragen. Zwischen Kunden, die 
nicht Verbraucher sind, und COMPUTERHAUS wird eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr vereinbart. Soweit ein Hersteller eine 
freiwillige Zusage abgegeben hat, dass die Ware für eine bestimmte Zeit ordnungsgemäß funktioniert (Herstellergarantie), gelten 
die diesbezüglichen Garantien des Herstellers. Die Bedingungen und Beschränkungen der jeweiligen Herstellergarantien sind den 
jeweiligen Garantiebestimmungen zu entnehmen.

14. Haftung
Soweit es sich beim Kunden um einen Verbraucher handelt gelten die allgemeinen gesetzlichen Haftungsbestimmungen. Eine 
Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche verjähren innerhalb von 3 Jahren ab Kenntnis 
von Schaden und Schädiger. Soweit es sich beim Kunden um keinen Verbraucher handelt, haftet COMPUTERHAUS nicht für einen 
bestimmten Erfolg und in jedem Fall lediglich für grob schulhafte Pflichtverletzungen und höchstens bis zum gemeinen Wert der 
vom Kunden bestellten Ware/Dienstleistung. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird jedenfalls ausgeschlossen. Darüber hinaus 
haftet COMPUTERHAUS nur für typische und vorhersehbare Schäden, dh für solche, mit deren Eintritt bei Vertragsschluss nach den 
zu diesem Zeitpunkt bekannten Umständen vernünftiger Weise zu rechnen war. Ansprüche aus (Mangel-)Folgeschäden sowie aus 
Schäden, für die der Kunde Versicherungsschutz erhalten kann oder die vom Kunden beherrschbar sind, aus sonstigen mittelbaren 
Schäden und Verlusten oder entgangenem Gewinn sowie generell Vermögensschäden, insbesondere aus mangelhafter, unterblie-
bener oder verspäteter Leistungserbringung, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die den Kunden, der kein Verbraucher ist, gemäß 
den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Schadenersatzansprüche verjähren innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis von 
Schaden und Schädiger; der Schadenersatz nach dem Produkthaftungsgesetz richtet sich nach den gesetzlichen Verjährungsvor-
schriften. Eine Regresshaftung im Sinne des § 12 PHG ist ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der 
Fehler in der Sphäre von COMPUTERHAUS verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

15. Sicherungspflichten 
Vor Anschluss oder Transport von EDV-technischen Produkten bzw vor Installation von Computerprogrammen verpflichtet sich der 
Kunde, den auf der Computeranlage bereits bestehenden Datenbestand ausreichend zu sichern. COMPUTERHAUS haftet nicht für 
verlorengegangene Daten sowie für alle damit zusammenhängenden Schäden. 

16. Force Majeure
Soweit es sich beim Kunden um keinen Verbraucher handelt, entbindet Force Majeure oder andere unvorhergesehene Hindernisse 
in der Sphäre von COMPUTERHAUS diese von der Einhaltung der vereinbarten Verpflichtungen. Als Force Majeure gelten insbe-
sondere auch Betriebs- und Verkehrsstörungen, nicht ordnungsgemäße Leistungserbringung von Unterlieferanten, Transportun-
terbrechungen oder Produktionseinstellungen; für die Dauer der vorangeführten Behinderung ist COMPUTERHAUS von der Ver-
pflichtung zur Leistungserbringung befreit, ohne dass beim Kunden Ansprüche auf Preisminderung oder sonstigen Schadenersatz 
entstehen.

17. Salvatorische Klausel
Die Nichtigkeit einer Bestimmung dieser AGB lässt alle übrigen Bestimmungen aufrecht. Die nichtige Bestimmung ist durch eine 
wirtschaftliche gleichwertige oder ähnliche, aber zulässige Bestimmung zu ersetzen. 

Weiz, im Dezember 2016

Computerhaus EDV-HandelsgmbH.
Florianigasse 5, 8160 Weiz

Tel. 03172 46600, www.computerhaus.biz


